










Schwimm- und Badebecken
Das Absaugen des Beckenbodens 
muss mindestens zweimal wöchent-
lich, das Absaugen der Beckenwän-
de mindestens alle zwei Wochen 
durchgeführt werden. Mindestens 
einmal jährlich ist das Becken ganz 
zu entleeren und eine Generalrei-
nigung (z. B. Scheuern, Hochdruck-
reiniger) mit anschließender Desin-
fektion des Beckenbodens und der 
Beckenwände vorzunehmen. 

Planschbecken
Bei sehr starker Tagesbelastung 
oder hohem Verunreinigungsgrad 
(Blätter, Sand und dergleichen) muss 
das Becken täglich nach Betriebs-
ende entleert, gereinigt, desinfi ziert 
(mit gechlortem Wasser ausgewa-
schen) und gleich wieder gefüllt und 
in Betrieb genommen werden.

Warmsprudelbecken (Whirlpools) 
Bei Bedarf, mindestens jedoch 
einmal wöchentlich, müssen die 
entleerten Becken und Luftkanäle 
einschließlich der Überlaufrinne 
gereinigt und desinfi ziert werden. 
Um eine Störung der Aufbereitung 
zu vermeiden, sind das Becken, 
die Rinne und die Luftkanäle an-
schließend gründlich mit Wasser 
aus zuspülen. Das Becken ist gleich 
wieder zu befüllen und in Betrieb 
zu nehmen.

Nach DIN 19 643 ist die Reinigung der Becken wie folgt vorzunehmen:

Durchschreitebecken
Diese sind täglich nach Betriebsende 
zu entleeren, zu reinigen und neu zu 
füllen. 

Kaltwasser-Tauchbecken 
Kaltwasser-Tauchbecken, welche 
ohne Anschluss an eine Badewasser-
Aufbereitungsanlage betrieben 
werden, sind täglich, und solche mit 
Wasseraufbereitung wöchentlich 
zu entleeren, zu reinigen, zu desinfi -
zieren und zu Betriebsbeginn neu 
zu füllen.

Warmbecken
Diese Becken sind alle zwei Monate 
zu entleeren und einschließlich der 
Überfl utungsrinne zu reinigen und 
zu desinfi zieren. 

Überlaufrinnen 
Diese sind wöchentlich mindestens 
einmal zu reinigen. Hierfür sind die 
Umwälzpumpen abzuschalten und 
die Rinne vom Umwälzbetrieb auf 
Schmutzwasserablauf zur Kanali-
sation umzuschalten. Vorhandene 
Rinnenroste sind abzunehmen, um 
insbesondere auch die Unterseite 
der Roste und die Rostaufl age-
fl ächen reinigen zu können. Nach 
Abschluss der Reinigungsarbeiten 
sind Rinnenroste und Ableitungs-
kanäle gründlich mit Frischwasser 
zu spülen, bevor die Anlage wieder 
auf Umwälzbetrieb geschaltet wird.

Wasserspeicher 
(Schwallwasserbehälter)
Hier ist bei Bedarf, jedoch mindes-
tens halbjährlich, bei Warmsprudel-
becken vierteljährlich, eine Entlee-
rung, Reinigung und Desinfektion 
vorzunehmen. 

Gründliches Spülen vor jeder 
Neubefüllung ist äußerst wichtig! 
Keinesfalls dürfen Reinigungs-
mittel-Reste (Detergenzien) in den 
Aufbereitungskreislauf gelangen. 
Sie führen zu  Betriebsstörungen, 
u. U. wird eine neue Filterfüllung 
erforderlich!
In die regelmäßige Reinigung sind 
auch sämtliche Edelstähle mit 
einzubeziehen. Auch Edelstähle 
können korrodieren, wenn diese 
nicht regelmäßig gepfl egt werden. 
Reinigungsarbeiten sind in das 
Betriebsbuch einzutragen!

Die Beckenreinigung

Da sich nicht fi ltrierbare, echt gelöste Stoffe wegen ihrer 
Wasserlöslichkeit dem Flockungs- und Filtriervorgang 
entziehen, fordern die Richtlinien nach DIN 19 643, bei 
Schwimmbecken je Besucher 30 Liter Beckenwasser 
gegen Frischwasser (Füllwasser) auszutauschen. Bei 
der Bemessung kann das als Ersatz für die Filterspülung 
erforderliche Nachfüllwasser Berücksichtigung fi nden. 
Mit der von uns empfohlenen täglichen Filterspülung 
haben Sie drei Vorteile: 

1. Der erforderliche Füllwasserzusatz ist meist schon 
automatisch sichergestellt. Dieser Füllwasserzusatz 
ist auch für die Erhaltung der Mindest-Säurekapazität 
(s. Seite 9) von größter Bedeutung.

2. Die Filteranlage bleibt sauber – es bilden sich, wenn 
überhaupt, nur wenig chlorierte Verunreinigungen.

3. Eine Verkeimung des Filters wird verhindert.

Bei Warmsprudelbecken (Whirlpools) mit eigener 
Auf bereitungsanlage entfällt der Frischwasserzusatz, 
da die Anlagen täglich entleert werden müssen.

Nach der vorgeschriebenen Generalreinigung (siehe 
S. 11 „Die Beckenreinigung“) ist das Becken vor der 
Neubefüllung gründlich zu spülen und darauf zu 
achten, dass keine Rückstände von Reinigungsmitteln 

(die üblicher weise Detergenzien enthalten) im Becken 
verbleiben oder sonst wie in den Beckenwasser-Kreis-
lauf gelangen, da sie die Wasseraufbereitung (siehe „Das 
Redox-Potenzial“ letzter Abschnitt) nachhaltig stören. 
Nach der Neubefüllung des gereinigten Beckens ist zu 
beachten, dass zumindest bei mittelhartem und hartem 
Füllwasser anfangs der Ver-brauch an pH-Senken wieder 
größer ist (siehe S. 9 „Säurekapazität“). Dies sollte 
bei der Bemessung des Vorrats an Ospa-pH-Senken 
bedacht werden.

Bei der Neubefüllung des Beckens besteht die Mög-
lichkeit, dass sich in den Füllwasserleitungen von 
den Stadtwerken bis zum Verbraucher metallische 
und sonstige Ablagerungen befi nden, die in das Becken 
eingetragen und nur durch zusätzlichen Aufwand 
wieder entfernt werden können.

Die Frischwasserzugabe und 
Neubefüllung

Wasserführende Attraktionen sind vor Bade beginn min-
destens 15 Minuten in Betrieb zu nehmen und während   der 
Badebetriebszeit mindestens einmal in der Stunde für 
10 Minuten zu betreiben. Luftführende Leitungen müssen, 
solange sie nicht in Betrieb sind, mit Reinwasser durch-
strömt werden.

Der Betrieb von Attraktionen
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Nach DIN 19 643 sollen Hallenbäder monatlich und 
Freibäder mindestens dreimal in der Saison durch 
das  Gesundheitsamt kontrolliert werden. Sicher ist 
es aus Verantwortung  gegenüber Ihren Bädegästen 
Ihr erklärtes Ziel, dass Ihnen bei diesen amtlichen 
Untersuchungen immer einwandfreie Ergebnisse 
bestätigt werden. 

Erreichbar ist ein solches Ziel aber nur durch eine
aufmerksame betriebseigene Überwachung. Auch 
die beste technische Ausrüstung nützt nichts, wenn
die Anlagenkontrolle und -wartung nicht oder nur
unzureichend durchgeführt werden. Die Norm schreibt
vor, dass zur Stabilisierung hygienisch einwandfreier
Verhältnisse eine verfahrensgerechte Betriebsweise
und eine sofortige Erledigung der anfallenden Arbeiten 
sowie eine regelmäßige Überwachung, auch der 
automa tisierten Betriebsabläufe, erforderlich ist.

Beachten Sie dazu folgendes:
Die Aufbereitungsanlagen müssen ohne Unterbrechung 
betrieben werden. Sofern die Werte der Hygiene-
Hilfsparameter (freies Chlor, pH-Wert, Redox-Potenzial) 
ständig eingehalten werden, kann nach Ende des 
Badebetriebs bis zur Wiederaufnahme auf die Zugabe 
von Flockungs mittel verzichtet werden. Das bedeutet 
in der Praxis, dass entweder die Flockungsmittel-
Dosieranlage über eine Zeitschaltuhr gesteuert oder 
die Flockungsmittel-Zufuhr unterbrochen werden kann, 
wenn durch Umschalten Halblast betrieb möglich ist.

Täglich zu Betriebsbeginn sind fol-
gende Kontrollen durchzuführen:

1. Prüfen, ob das Becken vollständig 
gefüllt ist, sowie Becken und Über-
fl utungsrinne absolut sauber sind.

2. Funktionsprüfung (Sichtprüfung) 
aller Anlagenteile und Geräte.

3. Einspeise- bzw. Impfstellen kon-
trollieren und erforderlichenfalls 
reinigen.

4. Vorräte der Betriebsmittel für 
Flockung, pH-Korrektur und Des-
infektion überprüfen und erforder-
lichenfalls ergänzen. Täglich die 
Füllstände der Dosiermittelbehälter 
festhalten, damit der Tagesver-
brauch, der in das Betriebsbuch 
einzutragen ist, ausgerechnet wer-
den kann. (Nur so sind rechtzeitig 
Betriebs störungen an den Dosier-
anlagen zu erkennen!)

5. Prüfen, ob Einbauteile, Abdeckun-
gen – insbesondere Abdeckungen bei 
Sauganschlüssen – sicher befestigt 
und unbeschädigt sind.

Täglich sind entsprechend dem 
Betriebsbuch folgende Messungen 
und Maßnahmen durchzuführen:

1. Salzvorrat der Ospa-Chlorozonan-
lagen® prüfen und erforderlichenfalls 
auffüllen. Die Leistungsanzeige in das 
Betriebsbuch eintragen.

2. Den Gehalt von freiem Chlor im 
Beckenwasser zu Betriebsbeginn, in 
der Mitte der täglichen Betriebszeit 
und nach Betriebsende – bei Anla-
gen mit automatischer Mess- und 
Regeltechnik wenigstens einmal am 
Tag – mit der Prüfgarnitur von Hand 
messen und in das Betriebsbuch 
eintragen (bei Schwimm- und Bade-

becken min. 0,3 – max. 0,6 mg/l, 
bei Warmsprudelbecken min. 0,7 –
max. 1,0 mg/l). Den ermittelten Wert 
mit dem von der Mess- und Regel-
anlage angezeigten Wert vergleichen 
und bei deutlicher Abweichung die 
Anlage gemäß der Betriebsanleitung 
nacheichen. 

 3. Den Gehalt an gebundenem Chlor 
als Differenz vom Gesamtchlorgehalt 
zum freien Chlorgehalt ebenfalls zu 
Beginn, in der Mitte und am Ende der 
täglichen Betriebszeit – zumindest 
jedoch einmal am Tag – ermitteln. 
Insbesondere dann, wenn ein Redox-
Potenzial von weniger als 750 mV 
(bei pH 6,5 – 7,3) angezeigt wird. 

4. Die Säurekapazität bei Schwimm-
becken am besten täglich, mindes-
tens jedoch wöchentlich, bei Warm-
sprudelbecken mindestens einmal 
täglich messen und in das Betriebs-
buch eintragen. Die Säurekapazität 
sollte nicht unter 0,3 mmol/l liegen, 
andernfalls ist Frischwasser oder 
Ospa-KH/pH-Heben zuzugeben.

5. Flockungsmittel-Dosierung kon-
trollieren. Täglichen Verbrauch am 
Ende des Betriebstages festhalten 
und in das Betriebsbuch eintragen.

6. pH-Wert zu Betriebsbeginn und 
nach Betriebsende – bei Anlagen 
mit automatischer Mess- und Regel-
technik wenigstens einmal am Tag 
messen und in das Betriebsbuch 
eintragen. Den gemessenen Wert 
mit dem angezeigten Wert der 
Regel  anlage vergleichen und diese 
erforder lichenfalls nacheichen. Der 
pH-Wert darf nicht unter 6,5 und 
nicht über 7,2 liegen.

7. Verbrauch an pH-Korrekturmitteln
am Ende des Betriebstages feststellen
und in das Betriebsbuch eintragen.

8. Redox-Potenzial zu Beginn, in 
der Mitte und am Ende der täglichen 
Betriebszeit an der Anzeige der 
Mess- und Regeltechnik ablesen 
und in das Betriebsbuch eintragen.

9. Filteranlage gemäß Betriebs-
anleitung täglich spülen. Zeitpunkt 
und Dauer sind in das Betriebsbuch 
einzutragen. Erfolgt die Filterspülung 
automatisch, ist diese wenigstens 
einmal monatlich zu kontrollieren.

10. Am Wasserzähler jeder Anlage 
den täglichen Füllwasserzusatz 
ablesen und in das Betriebsbuch 
eintragen.

11. Die Dauer der täglichen Filter-
betriebszeit in das Betriebsbuch 
eintragen. Die Filteranlage darf nicht 
abgeschaltet werden, sie bleibt auch 
in den Nachtstunden in Betrieb, um 
eine Verkeimung des Filters zu ver-
meiden.

12. Tragen Sie bitte auch die tägliche 
Besucherzahl in das Betriebsbuch 
ein. Sie erlaubt Rückschlüsse auf die 
Badewasserbelastung.

13. Tragen Sie schließlich alle Be-
sonderheiten wie Betriebsstörungen,
Reparaturen, Wartungen und 
Reinigungen in das Betriebsbuch 
ein. Auch ist es nützlich, die Art 
der verwendeten Reinigungsmittel 
aufzuführen, falls sie versehentlich 
in das Badewasser gelangen und die 
Wasserqualität negativ beeinfl ussen.

Die Kontrolle der Anlage nach 
Ende der täglichen Betriebszeit ist 
ebenfalls wichtig, denn sie zeigt 
Ihnen, ob die Anlage für den nächs-
ten Betriebstag in Ordnung ist.

An Tagen ohne Badebetrieb kann der Volumenstrom bis 
zur Hälfte gedrosselt (z. B. Halblastbetrieb), keinesfalls 
aber darf die Aufbereitungsanlage abgeschaltet werden. 
Es muss sichergestellt sein, dass ein Teillastbetrieb zeitlich 
begrenzt und automatisch wieder auf Volllast geschaltet 
wird. Auch im Teillastbetrieb müssen die Hygiene-Hilfs-
parameter für Chlor, pH-Wert und Redox-Spannung den 
zuvor genannten Anforderungen entsprechen!

Alle Anlagenteile sollen regelmäßig gepfl egt und 
vorbeugend instandgehalten werden. Die Betriebsan-
leitungen des Anlagenbauers sind zu beachten.

Zur Überwachung der Badewasser-Aufbereitungs anlage 
und als Nachweis einer einwandfreien Betriebsführung 
gegenüber der Gesundheitsbehörde ist ein Betriebsbuch 
zu führen.

Die Gesundheitsbehörden wollen bei der Überprüfung 
der Bäder die Betriebsbücher sehen. Das Betriebsbuch 
dient Ihnen auch als Check-Liste und hilft, dass nichts 
vergessen wird. 

Ospa-BlueControl bietet die Möglichkeit der digitalen 
Betriebsbadführung. Dies spart Zeit und ermöglicht eine 
digitale Auswertung.

Die betriebseigene Überwachung

Das Wichtigste in Kürze

1312



Kurzzeitige Betriebsstilllegungen wie das Abschalten 
der Aufbereitung während der Nacht sind wegen 
der Gefahr der Verkeimung nicht erlaubt. Bei längeren 
Betriebsstilllegungen wie z. B. Betriebsferien ist 
folgendes erforderlich:

1. Dosierpumpen mit Frischwasser ausspülen. Dazu 
muss die Filteranlage noch in Betrieb sein. Dann den 
Sauganschluss in Frischwasser eintauchen und die 
Dosierpumpen so lange laufen lassen, bis alle Dosier-
mittelreste aus den Leitungen und Dosierventilen 
ausgetragen sind.

2. Filteranlage gründlich spülen. Dabei sollte der Chlor-
gehalt des Wassers wenigstens 1,0 bis 2,0 mg/l betragen.

3. Danach Filter, Becken, Schwallwasserbehälter, Rohr-
leitungen und alle Installationen nach Betriebsanleitung 
vollständig entleeren.   

Vor der Wiederinbetriebnahme ist die Filteranlage 
wiederum mit einem erhöhten Chlorgehalt von wenigs-
tens 1,0 bis 2,0 mg/l gründlich zu spülen. Vor Aufnahme 
des Badebetriebs muss die Anlage mit einem Gehalt an 
freiem Chlor von ebenfalls wenigstens 1,0 bis 2,0 mg/l 
mindestens zwei Tage ohne Badebetrieb arbeiten. 

Sie werden bemerkt haben, der Betrieb einer öffentlich 
genutzten Schwimm- und Badebecken-Anlage ist keine 
allzu komplizierte und zeitaufwändige Angelegenheit. 
Er setzt aber voraus, dass man sich die notwendigen 
Grund lagenkenntnisse aneignet und sich der übernom-
menen Verantwortung bewusst wird. Scheuen Sie 
deshalb die Mühe nicht, die Bedienungsanleitungen 
der Aufbereitungsanlage aufmerksam zu lesen.

Da auch die beste technische Ausrüstung nichts nützt, 
wenn die Bedienung und die Betriebsweise zu wünschen 
übrig lassen, ist es unabdingbar, die Betreuung der 
Schwimmbadanlage, wenn Sie dazu selbst nicht oder 
nicht immer Zeit haben, nur einer besonders zuverlässi-
gen und technisch versierten Person zu übertragen.

Eine Badewasser-Aufbereitung im öffentlichen Bäder-
bereich sollte wenigstens zweimal jährlich einer 
gründlichen Inspektion durch den Werkskunden-
dienst unterzogen werden. Ihr Ospa-Kundendienst-
Techniker steht Ihnen dafür gerne zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrer Badeanlage. 
Scheuen Sie sich nicht, zusätzlichen Rat einzuholen, 
wenn etwas nicht klar sein sollte.

Die Betriebsstilllegung 
und Wiederinbetriebnahme

Schlussbemerkungen
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Ospa Schwimmbadtechnik
+49 7171 705-0
www.ospa.info

Ihr Ospa-Fachberater: Ihr Ospa-Werkskundendienst-Techniker:
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